
Tankkartenvertrag

 Frau              Herr              Firma

Name/  
Vorname:

Firma:

z. Hd.:

Straße:

PLZ:

Ort:

Personalausweis-Nr.:  _______________________

Geb.-Datum:   _______________________

Telefon:  _______________________

Mobilfunk:  _______________________

Telefax:  _______________________

E-Mail:  _______________________

Kfz-Kennzeichen:  _______________________

 Erstkarte  Zweitkarte  Dieselbescheinigung Rechnung erwünscht  ja  nein

 Mitarbeiter ______  RB Rheinbach Voreifel eG  Mitarbeiter bei  RRAE Euskirchen

 Mitglied _________  RB Grafschaft-Wachtberg eG  Kundenkonto bei

Nr.: ________________  VB Eifel-Mitte eG  Nr.: _______________

   VB Bitburg eG

   VB Wachtberg eG

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Empfang der Tankkarte Nr.  _____________________________________

Ich bestätige hiermit, die zur o.g. Tankkarte gehörige PIN-Nr. erhalten zu haben.

_______________________________________________   _______________________________________________
 Ort und Datum Unterschrift des Benutzers

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und bin mit der 
Überprüfung meiner Mitgliedschaft bei der oben genannten Bank einverstanden.

_______________________________________________   _______________________________________________
 Ort und Datum Unterschrift des Benutzers

DIN EN ISO 9001
Reg-Nr. 01/29.1/AGZ0473

Bankverbindungen	 Bankleitzahl	 Konto-Nr.	 IBAN-Nr.	 SWIFT/BIC
Raiffeisenbank	Rheinbach	Voreifel	eG	 BLZ	370 696 27	 Kto.-Nr.	2 005 030 016	 IBAN:	DE 49 3706 9627 2005 030016	 BIC:	GENO	DE	D1	RBC
Raiffeisenbank	Grafschaft-Wachtberg	eG	 BLZ	577 622 65	 Kto.-Nr.	190 300	 IBAN:	DE	63 5776 2265 0000 190300	 BIC:	GENO	DE	D1	GRO
Volksbank	Eifel	Mitte	eG	 BLZ	586	915	00	 Kto.-Nr.	6	866	817	 IBAN:	DE	66	5869	1500	0006	866817	 BIC:	GENO	DE	D1	PRU	
Volksbank	Bitburg	eG	 BLZ	586	601	01	 Kto.-Nr.	3	050	505	 IBAN:	DE	54	5866	0101	0003	050505	 BIC:	GENO	DE	D1	BIT

Geschäftsanschrift:	Raiffeisen	Rhein-Ahr-Eifel	Handelsges.	mbH	·	Im	Mühlenfeld	22-28	·	53881	Euskirchen	·	Telefon:	0 22 51/ 94 53-0	Fax:	0 22 51/ 94 53-87	
Handelsregister	Bonn	Nr.	11264	·	USt-IdNr.	DE	811958 207	·	Steuer-Nr.	209/5715/0095	·	E-Mail:	info@raiffeisenservice.de	·	www.raiffeisenservice.de
Fachrat:	Georg	Freiherr	von	Loe	(Vorsitz),	Theo	Münch	(stellv.	Vorsitz)	·	Geschäftsführung:	Dr.	Alois	Splonskowski,	Dipl.-Ing.	Kurt	Gentges
Allen	Angeboten,	Verträgen,	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	liegen	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	für	das	Warengeschäft	zugrunde.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benutzung des Tankstellenverbundsystems  
der Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH und ihrer Kooperationspartner

§ 1
Der Benutzer erhält die Möglichkeit, unter Verwendung seiner 
Tankkarte an unseren Tankstellen sowie, sobald technisch mög-
lich, an allen weiteren Tankstellen des Tankstellenverbundsystems 
der RRAE und ihrer Kooperationspartner zu tanken.

§ 2
Alle Leistungen, die der Benutzer mittels der Tankkarte bezieht, 
werden unabhängig davon, welche Tank- oder Verkaufsstelle die 
Leistungen erbringt, in unserem Namen und für unsere Rechnung 
erbracht. Sämtliche so bezogenen Leistungen werden von uns 
zu den zwischen uns und dem Benutzer geltenden Bedingungen 
abgerechnet.

§ 3
Allein der Besitz der Tankkarte zusammen mit der Kenntnis der 
dazugehörigen PIN-Nr. ermöglicht es, Leistungen bargeldlos zu 
erhalten. Es gelten daher folgende besondere Bedingungen:

a)  Wir sind berechtigt, diesen Vertrag jederzeit auch ohne An-
gabe von Gründen zu kündigen; ebenso sind wir berechtigt, 
die Tankkarte jederzeit ganz oder teilweise zu sperren oder den 
Einkauf mit der Karte zu limitieren.

b)  Die Tankkarte bleibt unser Eigentum. Sie ist auf Verlangen so-
fort an uns herauszugeben. Sie kann von uns und den übrigen 
Partnern des Verbundsystems und deren Mitarbeitern jeder-
zeit eingezogen werden.

c)  Um Missbrauch zu verhindern, muss die Tankkarte sorgfältig 
und vor dem Zugriff Dritter geschützt aufbewahrt werden. 
Sie darf Dritten nicht ausgehändigt oder sonst zugänglich ge-
macht werden.

d)  Die zur Karte gehörende PIN-Nr. darf Dritten nicht offenbart 
und vor allem nicht auf oder sonst wie in offensichtlichem 
Zusammenhang mit der Tankkarte notiert oder aufbewahrt 
werden.

e)  Der Verlust der Tankkarte ist uns unverzüglich zu melden  (Telefon: 
02251 / 9453-30 oder Mail: energie@raiffeisenservice.de).

f)  Der Benutzer ist verpflichtet, sämtliche Lieferungen und Leis-
tungen, die durch ihn oder im Einverständnis mit ihm unter 
Benutzung der Tankkarte veranlasst werden, zu bezahlen.

g)  Bei missbräuchlicher Verwendung der Tankkarte durch einen 
Dritten gilt folgendes:

  Sobald uns der Verlust der Tankkarte angezeigt wurde, über-
nehmen wir alle danach durch mittels der Tankkarte verur-
sachten Lieferungen und Leistungen entstehende Schäden. 
Wir übernehmen auch die bis zum Eingang der Verlustanzeige 
entstehenden Schäden, wenn der Benutzer die ihm nach die-
sen Bedingungen obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat.

  Hat der Benutzer durch schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang wir und der 
Benutzer den Schaden zu tragen haben.

  Hat der Benutzer seine Pflichten lediglich leicht fahrlässig ver-
letzt, so stellen wir den Benutzer von seiner Verpflichtung, 
einen Teil des Schadens zu übernehmen, in jedem Fall in Höhe 
von 90% des Gesamtschadens frei.

  Haben wir unsere Verpflichtung erfüllt und hat der Benutzer 
seine Pflichten grob fahrlässig verletzt, so trägt er den ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Benutzers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

 •  er den Verlust der Tankkarte schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat

 •  die PIN-Nr. auf der Karte vermerkt oder sonst wie im offen-
baren Zusammenhang mit der Tankkarte notiert oder ver-
wahrt hat

 •  die PIN-Nr. einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde.

§ 4
Regeln für die Benutzung der Tankkarte und des Tankstellenver-
bundsystems

a)  Die Gebrauchsanweisung an dem Tankautomaten ist vom Be-
nutzer genau zu beachten. Sie ist Bestandteil dieses Vertrages.

b)  Alle Folgen und Nachteile jeder der Gebrauchsanweisung zu-
wider laufenden oder sonst missbräuchlichen Benutzung des 
Tankautomaten durch den Benutzer selbst oder dessen Beauf-
tragten, ebenso alle Folgen des Abhandenkommens und der 
Beschädigung der Tankkarte trägt der Benutzer, soweit unter 
Ziffer 2. nichts anderes vereinbart ist.

c)  Der Benutzer verpflichtet sich, Störungen oder Unstimmigkei-
ten bei der Entnahme von Kraftstoffen sofort zu melden, um 
unbefugtes Benutzen zu verhindern.

d)  Wir sind verpflichtet, die Möglichkeit des Bezugs von Leistun-
gen mittels der Tankkarte ständig zu gewährleisten; sollte die 
Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. wegen technischen 
Defektes) nicht möglich sein, haften wir weder für unmittel-
bare oder für mittelbare Folgen.

e)  Die Abrechnung der mittels der Tankkarte bezogenen Leis-
tungen erfolgt jeweils zum Ende eines jeden Monats. Ab-
rechnungsgrundlage sind die bei jeder Benutzung der Karte 
gespeicherten/ausgedruckten Daten. Maßgeblich für die Ab-
rechnung sind die jeweils ausgezeichneten, bei Kraftstoffbe-
zug die jeweils an der Tanksäule eingestellten Preise.

§ 5
Bei Verlust der Daten über die bezogenen Leistungen ohne unser 
Verschulden, z.B. durch Feuer, Diebstahl oder höhere Gewalt, ist 
Abrechnungsgrundlage der in der Vergangenheit übliche Leis-
tungsbezug des Benutzers, gegebenenfalls anteilig bezogen auf 
den vom Datenverlust betroffenen Zeitraum. Hiermit erteilt der 
Benutzer uns widerruflich die Genehmigung, die jeweilige Ab-
rechnungssumme durch Abbuchungsauftrag für Lastschriften ein-
zuziehen.

§ 6
Der Benutzer ist verpflichtet, uns jede Änderung seiner Anschrift 
oder Bankverbindung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 7
Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

§ 8
Wir sind Mitglied bei der SCHUFA. Informationen über den Be-
stand und die Abwicklung dieses Vertrages werden unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes der SCHUFA 
gemeldet.

§ 9
Der Benutzer zahlt bei Vertragsbeginn eine einmalige Depotgebühr 
in Höhe von € 5,00 je Tankkarte. Diese Gebühr wird bei Rückgabe 
der Tankkarte zurückerstattet. Ein Anspruch auf Verzinsung be-
steht nicht. Gerät eine Tankkarte in Verlust, ist sie beschädigt oder 
verschlissen, so verfällt die Depotgebühr zu unseren Gunsten.

Geschäftsführer: Dr. A. Splonskowski, K.  Gentges.   
Sitz der Gesellschaft: Euskirchen – eingetragen im Handelsregister Bonn Nr. 11264


